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ACHTUNG: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung. Die vollständigen 
vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie  
• im Versicherungsantrag,  
• in der Versicherungspolizze und  
• in den Versicherungsbedingungen. 
 

Um welche Versicherung handelt es sich: Versicherung für Pferdesportartikel 

Was ist versichert? 

ü Gegenstand Ihrer Versicherung sind die in der 
Polizze bezeichneten Gegenstände 
einschließlich des von Ihnen genannten 
Zubehörs. 
 

o Versichert sind diese Gegenstände bzw. das 
genannte Zubehör gegen 

ü Bruch und Beschädigung bei normalem 
Gebrauch; 

ü Einbruchdiebstahl, einfachen Diebstahl und 
Beraubung, 

ü Transportmittelunfall 
ü Unabhängig vom Willen der 

Versicherungsnehmer eingetretenen 
gewaltsamen Bruch oder Beschädigung 
 
 

Was wird ersetzt? 

ü Ersetzt werden die Kosten der 
Wiederherstellung beschädigter Gegenständen 

ü Im Totalschaden werden die Kosten der 
Wiederbeschaffung der völlig zerstörten oder 
abhandengekommenen Gegenstände zur Zeit 
des Eintrittes des Schadenfalles ersetzt 

ü Es wird nach Maßgabe einer Zeitwertstaffel 
ersetzt.  
 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

ü Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit 
Ihnen im Versicherungsvertrag. 

 

 

Was ist nicht versichert? 

x Die Gefahren des Aufruhrs, der Plünderung. 
Politischer Gewalthandlungen oder sonstiger 
bürgerlicher Unruhen, Krieg, Bürgerkrieg oder 
kriegsähnlicher Ereignisse und die Gefahren, 
die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
Verwendung oder dem Vorhandensein von 
Minen, Torpedos Bomben oder anderen 
Kriegswerkzeugen ergeben 

x Schäden durch normale Abnützung 
x Diebstahl aus der Wohnung oder dem 

Wohnhaus 
x Gegenstände mit einem Einzelwert unter EUR 

100,-- sowie fahrbares Material wie z.B. 
Kutschen, Sulkys 

x Schäden die anderweitig durch den 
Versicherungsnehmer versichert sind (z.B. 
Haushaltsversicherung) 

x Diebstahl zwischen 22:00 und 06:00 Uhr, wenn 
in dieser Zeit die versicherten Gegenstände 
nicht in einem verschlossenen Raum oder 
Behältnis oder umseits verschlossenen 
Fahrzeug bzw. Anhänger aufbewahrt werden 
 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum 
Beispiel Schäden durch: 

 
! Material- und Fabrikationsfehler 
! Mittelbare Schäden aller Art 
! Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, politisch 

motivierte Gewalthandlungen, sonstige 
terroristische Akte 

! Entziehung durch hohe Hand 

 



 

Wo bin ich versichert? 

ü Sie haben Versicherungsschutz für den in der Polizze angegebenen räumlichen Geltungsbereich. Eine 
Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches bedarf der besonderen Vereinbarung.   

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 

- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich 

die Notwendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob 
und welche Änderungen dieser Umstände gegenüber Ihren ursprünglichen Angaben im 
Versicherungsantrag eingetreten sind. 

- Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie 
nachkommen müssen. Unter anderem müssen Sie uns beispielsweise jeden Schadenfall unverzüglich 
anzeigen, sowie gebotene Maßnahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens ergreifen. 
Beachten Sie, dass Sie uns im Schadenfall die zum Schadennachweis erforderlichen Unterlagen 
vorlegen und bei Kollisionen Ihren Gegner schriftlich haftbar machen müssen. Bei Brand, Explosion, 
Einbruchdiebstahl oder Diebstahl müssen Sie außerdem der zuständigen Polizeidienststelle den 
Schadenfall anzeigen.  

Wann und wie zahle ich? 

Wann: Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 

Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. 

Wie: Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.  

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn: Wie im Versicherungsvertrag vereinbart – allerdings nur, wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen.  

Durch Ausstellung einer Versicherungsbestätigung beginnt der Versicherungsschutz bereits vor der Zusendung 

der Polizze. 

Ende: Der Versicherungsschutz endet nach Vertragsablauf nur wenn Sie kündigen oder die Carl Schröter GmbH 

den Vertrag kündigt. Andernfalls verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

• Sie können den Vertrag nach Ablauf eines Jahres nach Versicherungsbeginn kündigen – mit einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten. 

• Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall oder bei einer 
Prämienerhöhung vorzeitig gekündigt werden. 

• Auch der Totalverlust und somit der Wegfall des versicherten Interesse führt zur Beendigung des 
Vertrages. 

 

 


